
 

 

 

 

 
Herrn  
Bürgermeister 
Franz Dobusch 
Hauptplatz 1 
4041 Linz 
 
 
Anfrage an Herrn B gemäß § 12 Abs. 2 StL 1992 betreffend  

 
Polizeiwachzimmer Schillerstraße  

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
bezüglich der Immobilie Schuberstraße 22/Schillerstraße 33 im Eigentum der ILG, gegen-
wärtig vermietet an den Bund (Polizei), ersuche ich um Beantwortung folgender Anfrage: 
 
1. Wurde von Seiten des Bundes eine Kündigung ausge sprochen? 
 

Wenn ja: Gibt es bereits Überlegungen über die weit ere Nutzung dieser Immobilie? 
Wie wird diese weitere Nutzung aussehen? 
 

2. Gab es bereits Vorgespräche mit der Polizei bzw.  dem Bund hinsichtlich der Kündi-
gung des Bestandvertrages? 
 

Wenn ja: Gibt es bereits Überlegungen über die weit ere Nutzung dieser Immobilie? 
Wie wird diese weitere Nutzung aussehen? 
Wenn nein: Welche Fristen wären im Fall einer Kündi gung einzuhalten? Wie würde 
die weitere Vorgehensweise bei einer Kündigung auss ehen?  

 
 
Linz, am 24.03.2010 
 
 
 
 
 
GR Sebastian Ortner 
 


